
WISSENSWERTES 
UND KONDITIONEN 
ZUM KAUF

Die Verkaufspreise verstehen sich 
als Pauschalpreise für die schlüs-
selfertigen Wohnungen gemäss 
Baubeschrieb und Vertragsunter-
lagen.

IM PAUSCHALPREIS 
INBEGRIFFEN
 � Schlüsselfertige und bezugsbe-
reite Wohnung inklusive Son-
dernutzungsrechte

 � Vollständige Gebäudeerschlies-
sung inklusive Anschlussge-
bühren für Kanalisation, Wasser, 
Elektrisch und Kabel-TV

 � Baubewilligungsgebühren
 � Sämtliche Ausbau- und Ins-
tallationsarbeiten in dem im 
Baubeschrieb festgehaltenen 
Umfang inklusive Teuerung und 
Abgaben

 � Alle für die Erstellung des Ge-
bäudes notwendigen Honorare 
für Architekt, Ingenieur- und 
Haustechnik-Spezialisten

 � Kosten des Geometers für die 
Gebäudeaufnahme in den 
Grundbuchplänen

 � Kosten für Gebäude-, Bauher-
renhaftpflicht- und Bauwesen-
versicherung bis zur Abnahme, 
respektive Bezug

 � Baukreditzinsen
 � ½-Anteil Notariats- und Grund-
buchgebühren

IM KAUFPREIS NICHT 
ENTHALTEN
 � Die Einrichtungsgegenstände 
haben in diesem Verkaufsdos-
sier nur darstellenden Charakter 
und sind im Kaufpreis nicht 
enthalten

KAUF- UND ZAHLUNGS-
ABWICKLUNG
 � Bei Abschluss des Reservations-

vertrages ist eine Anzahlung von 
CHF 50’000.- zu leisten. Diese 
Reservationszahlung ist weder 
zu verzinsen noch sicherzustel-
len

 � Bei der öffentlichen Beurkun-
dung des Kaufvertrages sind der 
Verkäuferschaft 20 % (abzüglich 
der Reservationszahlung) des 
Gesamtkaufpreises zu überwei-
sen sowie ein unwiderrufliches 
Zahlungsversprechen über den 
Restkaufpreis vorzulegen

 � Die Restkaufpreissumme in-
klusive allfälliger Mehrkosten ist 
bei der Eigentumsübertragung 
zu bezahlen

 � Teuerung und MwSt.-Erhöhun-
gen sind bis zum Bezug inbe-
griffen.

VERTRÄGE UND GARANTIEN
 � Die Verkäuferschaft verpflichtet 
sich gegenüber der Käufer-
schaft zur Erstellung der zu 
Stockwerkeigentum aufge-
teilten Liegenschaft gemäss 
Baubeschrieb

 � Der detaillierte Baubeschrieb 
bildet einen integrierenden 
Bestandteil des Kaufvertrages. 
Die Kosten für diese Leistungen 
gehen zu Lasten der Verkäufer-
schaft und sind im Kaufpreis 
inbegriffen

 � Die Verkäuferschaft hat mit 
den am Bau beteiligten Hand-
werkern und Unternehmern 
SIA-Verträge abgeschlossen. Die 
daraus entstehenden Garantie-
ansprüche werden der Stock-
werkeigentümergemeinschaft 
anlässlich der Eigentumsüber-
tagung abgetreten

AUSBAU- UND 
SONDERWÜNSCHE
 � Der Käuferschaft steht das 
Recht zu, sämtliche als Budget-
posten ausgewiesene Lieferun-
gen und Leistungen bei den 
vorgegebenen Firmen und 
Lieferanten selber auszuwählen

 � Nach schriftlicher Genehmi-
gung durch die Verkäuferschaft 
und sofern es der Baufortschritt 
zulässt bzw. zu keinen Verzöge-
rungen im Bauablauf und/oder 
Qualitätseibussen führt, kann 
die Käuferschaft auf ihre Kosten 
individuelle Änderungen vor-
nehmen lassen

 � Die daraus resultierenden Mehr-
kosten werden der Käuferschaft, 
zzgl. eines Zuschlages von 12% 
plus 3% für Anschlussgebühren 
(exkl. MwSt.), in Rechnung gestellt

 � Für Aufwendungen zu Plan-
änderungen und Beratungen 
durch den Architekten stehen 
der Käuferschaft 10 Stunden 
unentgeltlich zur Verfügung. 
Alle weiteren Aufwendungen 
werden vom Architekten nach 
effektivem Aufwand zu einem 
Stundensatz von CHF 150/h ver-
rechnet

 � Allfällige Mehrkosten müssen 
von der Käuferschaft vor der 
Eigentumsübertragung bezahlt 
sein

SONSTIGES
 � Bei einer allfälligen Käuferver-
mittlung durch Dritte entsteht 
weder gegenüber der Verkäu-
ferschaft noch gegenüber der 
Verkaufsbeauftragten Anspruch 
auf Ausrichtung einer Provision

 � Die in den Verkaufsunterlagen 
gemachten Angaben dienen 
der allgemeinen Information 
und erfolgen ohne Gewähr. Sie 
bilden nicht Bestandteil einer 
vertraglichen Vereinbarung

 � Offerte freibleibend. Zwischen-
verkauf und Preisänderungen 
bleiben vorbehalten.

BERATUNG UND VERKAUF
 � Die Käuferschaft kann durch 
den Verkaufsbeauftragten in 
Belangen zum Kaufvertrag und 
der Kaufabwicklung beraten 
werden.

VERKAUFSKONDITIONEN

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Besichtigungen und Verkaufs-
gespräche werden durch die 
Verkaufsbeauftragte koordiniert. 
Jede Über- oder Weitergabe 
dieser Verkaufsunterlagen be-
rechtigt den Empfänger im 
Fall einer Vermittlung nicht zur 
Geltendmachung einer Provision 
oder irgendeiner anderen Ent-
schädigung. Die in dieser Doku-
mentation gemachten Angaben, 
Visualisierungen sowie die Plan-
unterlagen/Grundrisse dienen 
der allgemeinen Information 
und erfolgen ohne Gewähr. Sie 
bilden keinen Bestandteil einer 
vertraglichen Vereinbarung. Aus-
führungsbedingte Änderungen 
und Anpassungen, auch nach 
Vertragsabschluss bleiben vorbe-
halten.
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